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Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Herrn Abgeordneten  Alexander J. Hermann (CDU)
über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin
über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/14063
vom 25. November 2022
über Anträge auf Wohnberechtigungsschein (WBS) in Berlin

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Frage 1:
Wie hat sich die Zahl der Wohnberechtigungsscheinanträge in Berlin seit 2016 entwickelt? Es wird um eine
Darstellung der Zahlen unterteilt nach Jahren und Bezirken gebeten.

Antwort zu 1:
Die Entwicklung der Zahl der Wohnberechtigungsscheinanträge in Berlin seit 2016 nach Bezirken
kann nachstehender Tabelle entnommen werden.
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Frage 2:
Wie lang ist die Bearbeitungsdauer für Wohnberechtigungsscheine in den einzelnen Bezirken im Durchschnitt jeweils
und wie hat sich diese seit 2016 entwickelt?

Antwort zu 2:

Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Wohnberechtigungsscheine in Wochen hat sich in den
einzelnen Bezirken seit 2016 wie folgt entwickelt:
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Frage 3:
Welche Arten von WBS-Scheinen wurden seit 2016 in Berlin gestellt? Es wird um eine Darstellung der Zahlen
unterteilt nach Jahren, Bezirken und WBS-Klassen gebeten.

Antwort zu 3:
Die Zahl der erteilten Wohnberechtigungsscheine nach WBS-Klassen seit 2016 kann
nachstehender Tabelle entnommen werden.
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Frage 4:
Wie bewertet der Senat diese Situation und welche konkreten Maßnahmen wurden ergriffen / sind geplant, um die
Bearbeitungszeit zu beschleunigen?
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Antwort zu 4:
Um das Verfahren zur Antragsbearbeitung zu beschleunigen, sind zunächst die Antragstellenden
selbst gefordert, indem sie alle erforderlichen Unterlagen und Nachweise dem Antrag beifügen.
Nur dann kann der Antrag auch abschließend bearbeitet werden. Mehrfache
Unterlagennachforderungen führen zu einem erheblichen Zeitverzug in der weiteren Bearbeitung
des Antrages bis hin zur Ablehnung aufgrund mangelnder Mitwirkung.

Auf Fachverfahrensseite wurde den Bezirken in der Vergangenheit die Möglichkeit eröffnet, die
Gegenprüfwahrscheinlichkeit aller im Fachverfahren vorhandenen Bescheidtypen eigenständig
festzulegen, wobei die Prüfwahrscheinlichkeit von 100 % (jeder Bescheid wird gegengeprüft) bis
0 % (kein Bescheid wird gegengeprüft) eingestellt werden kann. Insofern kann über diesen Weg
eine Beschleunigung der Bescheiderteilung herbeigeführt werden.

Mit der geplanten Einführung des elektronischen WBS-Antrages zu Ende Januar 2023 werden
zwei Prozesse zur Beschleunigung der Antragsbearbeitung beitragen. Zum einen werden die im
elektronischen WBS-Antrag enthaltenen Antragsdaten automatisiert in das Fachverfahren
übernommen, womit manuelle Eingabetätigkeiten der Sachbearbeitung entfallen. Zum anderen
wird die Qualität der Anträge verbessert, da die Antragstellenden an den relevanten Stellen
darauf hingewiesen werden, entsprechende Nachweise mit hochzuladen. Insofern dürfte die
Quote der vollständigen Anträge steigen, und damit eine abschließende Bearbeitung der
Anträge zeitnah ermöglicht werden.

In Bezug auf eine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit zur zeitnahen abschließenden
Bearbeitung von WBS-Anträgen stehen die Bezirke im Rahmen der Ressourcenplanung und –
steuerung in eigener Verantwortung.

Berlin, den 06.12.2022

In Vertretung

Gaebler
................................
Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen


